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1 Einführung  
 

1.1 Aufgaben  und Wirkungen des Flächennut-
zungsplanes  

 

£Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung 

der Grundstücke in der Gemeinde ... vorzubereiten und zu leiten. Bau-

leitpläne sind der Flächennutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan) 

und der Bebauungsplan (verbindlicher Bauleitplan).® (§1 Abs. 1-2 

BauGB) 

 

£Im Flächennutzungsplan ist für das ganze Gemeindegebiet die sich 

aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art 

der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Ge-

meinde in den Grundzĕgen darzustellen.¯ (§5 Abs. 1 S.1 BauGB) 

 

Der Flächennutzungsplan hat keine direkten Auswirkungen auf pri-

vate Eigentumsrechte, sondern wirkt wie folgt:  

¶ Bebauungspläne sind in der Regel aus dem Flächennutzungs-

plan zu entwickeln (§ 8 Abs. 2 BauGB). 

¶ Die Stadt erhält im Außenbereich ein Vorkaufsrecht für Wohn-

bauflächen (§ 24 Abs. 1 Nr. 5 BauGB). 

¶ Der Flächennutzungsplan ist bei der Beurteilung der Zulässig-

keit von Vorhaben im Außenbereich zu beachten (§ 35 Abs. 3 

BauGB). 

¶ Öffentliche Planungsträger sind an die Flächennutzungsplan-

Darstellungen gebunden, wenn  sie ihm nicht widersprochen ha-

ben (§ 7 BauGB). Die Gemeinde erhält damit Planungssicher-

heit.  

 

1.2 Erforderlichkeit der Aufstellung  
 

®Die Gemeinden haben die Bauleitplýne aufzustellen, sobald und so-

weit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich 

ist.¯ (§1 Abs. 3 BauGB) 

 

Die beabsichtigten städtebaulichen Entwicklungen des wirksamen 

Flächennutzungsplanes von 1979 sind weitgehend realisiert wor-

den. Trotz erfolgter  Änderungen bestehen nur noch begrenzte 

Handlungsspielräume für die städtebaulich e Entwicklung. Mit dem 

Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK 2030) liegt eine neue 

planerische Gesamtschau mit veränderten Entwicklungszielen vor. 

Der neue Flächennutzungsplan soll die bauliche Umsetzung des I-

SEKs vorbereiten. Entsprechend dem ISEK-Leitziel  1 £Die Stadt 

kompakt weiterbauen® kommt der Innenentwicklung mit der bauli-

chen Umnutzung von Gewerbe- und Infrastrukturbrachen sowie 

einzelner Grünflächen auch bei der FNP-Neuaufstellung eine große 

Bedeutung zu. Fachgesetze sowie das Baugesetzbuch (BauGB) 

wurden hinsichtlich zahlreicher Aspekte geändert, die bisherigen 

Darstellungen entsprechen nicht mehr der aktuellen rechtlichen 

Planungspraxis.  
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1.3 Aufbau des Analysebericht s 
 

£Die Gemeinde hat im Aufstellungsverfahren dem Entwurf des Bau-

leitplans eine Begründung beizufügen. In ihr sind entsprechend dem 

Stand des Verfahrens 

1.  die Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen des Bauleitplans 

und 

2.  in dem Umweltbericht ... die auf Grund der Umweltprüfung ... er-

mittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes 

darzulegen. Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Be-

grĕndung.® (À 2a Abs. 1, S. 1 BauGB) 

 

Der Analysebericht zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes 

erklärt das Instrument Flächennutzungsplan und informiert umfas-

send über die Entwicklungsthemen im Hinblick auf Bestand, Bedarf 

und bereits beabsichtigte Entwicklung. Rechtswirksame FNP-Ände-

rungen sowie Festsetzungen von Bebauungsplänen werden 

ebenso bereits berücksichtigt, wie Anpassungen der Darstellungen 

an die Realnutzung. Dabei werden im Analysebericht erste Inhalte 

der späteren Begründung bereits aufgenommen. Der Vorentwurf 

wird dann Entwicklungspo tenziale sowie Informationen über Ziele, 

Zwecke und wesentliche Auswirkungen der Planung enthalten.   

 

Damit erhalten Politik und Öffentlichkei t die Möglichkeit, sachge-

recht Kenntnis über die für den FNP relevanten-Themen zu erhal-

ten.  

 

Der Analysebericht dient zudem als Bestandteil der Scoping-Unter-

lagen zur Bestimmung des erforderlichen Umfangs und Detaillie-

rungsgrads der Umweltprüfung im Sinne des § 2 Abs. 4 BauGB so-

wie des § 15 Abs. 3 UVPG. In einer schriftlichen Abfrage sollen da-

bei Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange (TÖB) früh-

zeitig, also vor der formellen Beteiligung zum Vorentwurf, zu Um-

welt - und Fachbelangen befragt werden. Die Ergebnisse in Form 

von Fachdaten und Materialien sollen im Vorentwurf berücksich-

tigt werden.  

 

In Kap. 1 Grundlagen werden wesentliche Informationen zum Auf-

stellungsverfahren, zu Planungsrecht und Planvorgaben (Landes- 

und Raumordnung), zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept 

sowie ein Überblick zu relevanten Fachplanungen aufbereitet . In 

Kap. 2 Flächennutzungsplan allgemein erfolgt eine Erläuterung der 

Darstellungsinhalte und -tiefe, des beabsichtigten Maßstabes, der 

damit einhergeh enden Abstrahierung und der damit möglichen 

Fein-Körnung. Zudem erfolgt hier ein bilanzieller Überblick zu den 

dargestellten Flächennutzungen sowie zu verbliebenen Reserven 

des wirksamen Flächennutzungsplanes. Zudem wird der Vorrang 

der Innen- gegenüber der Außenentwicklung erläutert. Kap. 3 The-

matische Analyse gibt einen nach Themen gegliedert ersten Über-

blick über Status-Quo, Zielaussagen, aktuelle sowie beabsichtigte 

Darstellungen.  

 

 

 

 

Inhalte einer FNP -Begründung  
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2 Grundlagen  
 

2.1 Aufstellungsverfahren  
 

Das Verfahren zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes 

(Vorbereitender Bauleitplan) ist dem bekannteren Bebauungsplan -

Verfahren (verbindlicher Bauleitplan) grundsätzlich gleich (s. §2-4a 

BauGB), inhaltlich jedoch besonders durch die Größe des Planungs-

gebietes und den zeitlichen Planungshorizont zu unterscheiden: 

¶ sektorale Planungen der Fachverwaltungen und anderer Behör-

den, z.B. Bedarfsprognosen, Einzelhandelskonzept, Belange 

von Stromleitungsträgern müssen berücksichtigt werden.  

¶ umfangreiche Beteiligung von Politik und Öffentlichkeit in ver-

schiedenen Planungsphasen und mit unterschiedlichen Medien 

sind notwendig. Dies geschah besonders mit der Erarbeitung 

des im November 2018 beschlossenen und seitdem laufend 

fortgeschriebenen  Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes.  

 

Der Rat der Stadt Braunschweig hat am 12.11.2019 gemäß 2 Abs. 1 

BauGB die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes für das ge-

samte Stadtgebiet beschlossen1. 

 

Abb. 2.1/1: Verfahrensschema Neuaufstellung Flächennutzungsplan 

Braunschweig 2035, Gesamtzeitplan, Stand 02/2025  

 

 

                                                                 

 
1 https://ratsinfo.braunschweig.de , Beschlussvorlage 19-11797 
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bei Bebauungsplänen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuaufstellung wurde vom 

Rat im November 2019 be-

schlossen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 Neuaufstellung FNP Braunschweig ± Analysebericht, 02/2025 
 

61.31 / pwp   18.02.2025 

Abb. 2.1/2: Verfahrensschema Neuaufstellung Flächennutzungsplan 

Braunschweig 2035, Zeitplan 2025, Stand 02/2025 

 

Analyse  

Für die gesamtstädtische Klärung der beabsichtigten städtebauli-

chen Entwicklung wurden auf der sektoralen Ebene Fachgutachten 

und Konzepte ausgewertet (vgl. Kap. 1.4 und 2), teilweise werden 

sie auch parallel zum FNP erarbeitet. Auf der formalen Ebene wur-

den zudem das Verfahrensdesign geklärt und neue Darstellungs-

prinzipien entworfen  (vgl. Kap 2.1). Diese entsprechen insbeson-

dere den aktuellen rechtlichen Anforderungen  an den Flächennut-

zungsplan als Rechtsplan. Die Bestandsfassung der Planzeichnung 

wurde entsprechend dieser Darstellungsprinzipien erarbeitet .  

 

Darüber hinaus wurden und werden zum Vorentwurf Potenzialf lä-

chen für die Siedlungsflächenentwicklung ermittelt und daraufhin 

überprüft, ob und unter welchen Bedingungen sie sich am Ort in-

tegrieren lassen. Dabei werden zum einen bisher unbebaute und 

nicht durch Bebauungsplan überplante Flächen sowie unbebaute, 

aber durch Bebauungsplan gesicherte Flächen des wirksamen Flä-

chennutzungsplanes identifiziert und in der Bestandsfassung ge-

sondert hervorgehoben. In der Vorentwurfsfassung werden hierzu 

vertiefende Auswertungen für die politische Abwägung zusam-

mengestellt und die Ergebnisse diskutiert. Diese Bewertung bildet 

neben den Darstellungen der o.g. Bestandsfassung die Grundlage 

für den Vorentwurf.  

 

Vorentwu rf für die frühzeitige Beteiligung  

£Die ïffentlichkeit ist mďglichst frĕhzeitig ĕber die allgemeinen Ziele 

und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, 

die für die Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebiets in Betracht 

kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffent-

lich zu unterrichten; ihr ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung 

zu geben.® (Baugesetzbuch À 3 Abs. 1, Satz 1) 
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Die Öffentlichkeit wird mit dem FNP -Vorentwurf frühzeitig über 

bauliche und andere Entwicklungsoptionen entsprechend den Rah-

menbedingungen und Zielen der Stadt informiert. Dazu werden, 

soweit vorhanden, Alternativen aufgezeigt. Zum Vorentwurf wird 

dieser Analysebericht zu einer Begründung ausgearbeitet , die ne-

ben den Zielen der Planung primär die Entwicklungsoptionen er-

läutert und hinsichtlich ihrer voraussichtlichen Auswirkungen be-

wertet.  

 

Der Vorentwurf wird der Öffentlichkeit anknüpfend an den ISEK -

Prozess £Denk Deine Stadt® in 10 Terminen nach Stadtbezirken, 

z.T. zusammengefasst, vorgestellt. Hier wie auch im Internet kön-

nen Bürgerinnen und Bürger sowie Mitglieder der Stadtbezirksräte 

Fragen zum Konzept stellen und sich äußern. Die Stadtbezirksräte 

können anschließend auch formell in ihren Sitzungen Stellung neh-

men. Parallel dazu wird den Trägern öffentlicher Belange gemäß § 

4 Abs. 1 Baugesetzbuch ebenfalls Gelegenheit zur Stellungnahme 

gegeben. 

  

Entwurf des Flächennutzungsplanes 

Unter Berücksichtigung der Stellungnahmen und Anregungen der 

frühzeitigen Beteiligung stellt  die Verwaltung anschließend die 

Entwurf sfassung von Plan und Begründung zusammen. Darin sol-

len nur noch die für die städtebauliche Entwicklung insgesamt am 

besten geeignet en Entwicklungsoptionen enthalten sein.  

 

Der Entwurf kann zusätzlich zu den voraussehbaren Bedarfen ein 

begrenztes Maß an Handlungsreserven enthalten für den Fall, dass 

einzelne zur Entwicklung vorgesehenen Flächen nicht zur Verfü-

gung stehen. Die Begründung wird zum Entwurf an den Planstand 

angepasst und präzisiert .  

 

Öffentliche Auslegung des Entwurfes  

£Die Entwĕrfe der Bauleitplýne sind mit der Begrĕndung und den 

nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden 

umweltbezogenen Stellungnahmen fĕr die Dauer eines Monats ¤ im 

Internet zu veröffentlichen.® (Baugesetzbuch § 3 Abs. 2, Satz 1) 

 

Nach dem gesamtstädtischen Beschluss des Entwurfs durch den 

Planungs- und Umweltausschuss sowie durch den Rat der Stadt 

Braunschweig ist der Flächennutzungsplan mit Begründung einen 

Monat , mindestens 30 Tage lang im Internet zu veröffentlichen. 

Zusätzlich sind leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeiten, etwa 

durch öffentlich zugängliche Lesegeräte oder durch eine öffentli-

che Auslegung vorzusehen.  

 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sollen 

von der Veröffentlichung im Internet a uf elektronischem Weg be-

nachrichtigt werden. Die Internetseite oder Internetadresse, unter 

der die Unterlagen eingesehen werden können, Dauer der Veröf-

fentlichungsfrist sowie Angaben zu umweltbezogenen Informatio-

nen sind ortsüblich bekannt zu machen. 

 

Feststellung, Genehmigungsverfahren und Rechtswirksamkeit  

Die während der Auslegung eingebrachten Anregungen werden 

von Verwaltung und Politik geprüft und abgewogen. Ergibt die Ab-

wägung eine wesentliche Änderung des Planes, welche durch die 

erstmalige oder stärkere Berührung von Belangen definiert ist,  

wird zumindest der Änderungsbereich erneut öffentlich ausgelegt. 

Vielfältige Beteiligung:  

Öffentlichkeit in 10 Bürger - 

dialog -Veranstaltungen ge-

gliedert und im Internet  

Stadtbezirksräte in Sitzungen  

Träger öffentlicher Belange 

digital  

 

 

Auf Grundlage der Stellung-

nahmen sind Abstimmungen 

mit einzelnen Behörden üblich  

 

 

 

 

 

Auslegung für 1 Monat im  

Internet  

 

 

 

 

 

Behörden werden per E -Mail 

benachri chtigt  

 

 

 

 

Internetseite und Angaben 

zum Verfahren sind ortsüblich 

bekannt zu machen TÖBs müs-

sen abgestimmt en FNP be-

rücksichtigen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FNP ist zur Genehmigung dem 

Amt für regionale Landesent-

wicklung (ArL) vorzulegen  
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Ansonsten wird der Flächennutzungsplan per Beschluss des Rates 

der Stadt festgestellt. Anschließend wird der Flächennutzungsplan 

nebst Begründung und ggf. weiteren Unterlagen der höheren Ver-

waltungsbehörde zur Genehmigung innerhalb von einem Monat 

vorgelegt. Mit öffentlicher Bekanntmachung der Genehmigung 

wird der Flächennutzungsplan rechtswirksam2.  

2.2 Rechtliche Grundlagen  
 

Bei der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes müssen beson-

ders berücksichtigt oder sogar beachtet werden:  

¶ Bauplanungsrecht mit  

¶ Baugesetzbuch (BauGB 2017, zuletzt geändert durch Art. 3 G v. 

20.12.2023), 

¶ Baunutzungsverordnung (BauNVO 2017, zuletzt geändert 

durch Art. 2 G. v. 3. Juli 2023) 

¶ Planzeichenverordnung (PlanZV 1991, zuletzt geändert durch 

Art. 3 G. v. 14. Juni 2021) 

¶ Weitere Fachgesetze und Verordnungen 

¶  

¶ Raumordnung: 

£Die Bauleitplýne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen¯ 

(§1 Abs. 4 BauGB)  

und müssen dabei die Ziele als verbindliche Vorgaben konkreti-

sieren. Die Vorgaben unterliegen damit nicht der gemeindli-

chen Abwägung wie Grundsätze und sonstige Erfordernisse der 

Raumordnung (s. §3 Raumordnungsgesetz). Das Landes-Raum-

ordnungsprogramm Niede rsachsen wurde 2017 neu aufgestellt 

und zuletzt im September 2022 geändert. Das regionale Raum-

ordnungsprogramm für den Großraum Braunschweig stammt 

aus dem Jahr 2008 und wird aktuell neu aufgestellt.  

¶ Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffen tli-

cher Belange sowie Nachbargemeinden, die nachrichtlich über-

nommen werden (verbindlich festgelegte Gebiete wie Natur -, 

Landschafts- und Wasserschutzgebiete), zu Kennzeichnungen 

führen (z. B. sog. Altlasten) oder als Abwägungsmaterial zu be-

rücksichtigen sind (Fachplanungen wie Landschaftsrahmenplan, 

Rohstoffsicherungskarten).  Im Gegenzug müssen diese Träger 

öffentlicher Belange auch den Flächennutzungsplan der Stadt 

berücksichtigen. 

                                                                 

 
Zur Wirkung des FNP siehe S. 5. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstimmung von Planungen 

mit der Regional - und Landes-

planung : Ziele der Raumord-

nung sind bindend  

 

 

 

 

Abstimmung mit Behörden 

und sonstigen Trägern öffent-
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tragbare Planung notwendig  

 

 

TÖBs müssen abgestimmten 

FNP berücksichtigen  
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2.3 Ziele der Raumordnung  
 

Der Flächennutzungsplan ist gem. § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch 

(BauGB) an die Ziele der Raumordnung anzupassen. 

 

Die Aussagen der Landesplanung finden sich dabei in der Verord-

nung über das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 

(LROP), welches am 08. Mai 2008 in Kraft getreten ist. Die Aussa-

gen der Regionalplanung sind im Regionalen Raumordnungspro-

gramm (RROP) für den Großraum Braunschweig enthalten. Die 

Grundsätze und Ziele des LROP werden durch die Ziele des RROP 

konkretisiert und ergänzt. Wesentliche Ziele sind:  

 

Landes-Raumordnungsprogramm 2017 

Die aktuelle Fassung des Landes-Raumordnungsprogramms 

(LROP) wurde 2017 neu bekannt gemacht und zuletzt durch die 

Verordnung zur Änderung der Verordnung über das Landes-Raum-

ordnungsprogramm Niedersachsen (LROP-VO) vom 7. September 

2022 geändert. Das LROP umfasst eine sogenannte £Beschrei-

bende Darstellung" mit textlichen Festlegungen und eine £Zeich-

nerische Darstellung" als Karte im Maßstab 1:500.000. Die be-

schreibenden Darstellungen umfassen insbesondere in Ziele und 

Grundsätze zur Entwicklung des Landes und seiner Teilräume, die 

bei der Aufstellung des Flächennutzungsplanes zu beachten (Ziele) 

bzw. zu berücksichtigen (Grundsätze) sind. Sie werden durch das 

Regionale Raumordnungsprogramm  räumlich sowie inhaltlich kon-

kretisiert. Konkrete Ziele und Grundsätze werden im weiteren Ver-

fahren im Analyse- und Darstellungsteil der Begründung ergänzt.  

 

Nach dem LROP ist Braunschweig Oberzentrum im oberzentralen 

Verbund mit Wolfsburg und Salzgitter und in enger Verflechtung 

mit dem Mittelzentrum Wolfenbüttel. Das bedeutet, dass Braun-

schweig eine wichtige regionale Versorgungsfunktion hat. Hier sol-

len zentrale Einrichtungen und Angebote zur Deckung des spezifi-

schen höheren Bedarfs, wie Handel, Dienstleistungen, Kultur, Ver-

waltung und Infrastruktur, bereitgestellt werden . Braunschweig 

hat damit auch die Aufgabe, die Funktion als Wirtschafts- und 

Wohnstandort zu erhalten und zu stärken.  

 

Konkret dargestellt werden ein Vorranggebiet Güterverkehrszent-

rum und ein Vorranggebiet Binnenhafen im Norden, der Kanal als 

Vorranggebiet Schifffahrt und die Bahnstrecke Salzgitter, Braun-

schweig, Wolfsburg bzw. Helmstedt als Haupteisenbahnstrecke. 

Die Eisenbahnverbindung nach Wolfenbüttel wird als sonstige Ei-

senbahnstrecke, die A 2 und A 39 sowie die A 391 als Vorrangge-

biet Autobahn und die B 4 als Hauptverkehrstrasse, vierstreifig aus-

gewiesen. Die weiteren Hauptverkehrsstraßen nach Süden, Osten 

Nordwesten und Südwesten sind als Hauptverkehrsstraße in den 

zeichnerischen Darstellungen enthalten. Zudem sind im LROP flä-

chige, linien- und punktförmi ge (als Querungsstellen) Elemente 

des Biotopverbundes sowie Natura-2000-Flächen enthalten.  
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Weitere Braunschweig betreffende Ziele behandeln die vorhan-

dene Hauptinfrastruktur von Ver- und Entsorgungsleitungen für 

Strom, Gas und Wasser. 

 

Abb. 2.3/1: LROP Niedersachsen 2017, Auszug Zeichnerische Darstellung 

 

Die nächsten Oberzentren sind Salzgitter (25 km) und Wolfsburg 

(30 km) sowie Hildesheim (45 km), Celle (55 km), Hannover (65 km) 

und Magdeburg (100 km). 

 

Regionales Raumordnungsprogramm 2008 

Das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) übersetzt die vor-

genannten übergeordneten landesplanerischen Vorgaben auf die 

regionale Ebene. Im RROP wird die angestrebte räumliche Entwick-

lung für die Region konkretisiert und als Vorgabe für die Flächen-

nutzungsplanung in wesentlichen Grundzügen festgelegt.  

 

Das Regionale Raumordnungsprogramm für den Großraum Braun-

schweig wurde zuletzt 2008 durch den Zweckverband Großraum 

Braunschweig neu aufgestellt und als Satzung des Zweckverban-

des am 20. Dezember 2007 formell beschlossen. Dabei gliedert 

sich der Plan wiederum in Darstellungen einer Planzeichnung mit 

Vorrang- und Vorbehaltsgebieten sowie entsprechenden textli-

chen Erläuterungen (»Beschreibende Darstellung«, ergänzende Be-

gründungsdokumente einschließlich Umweltbericht).  
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Im aktuell gültigen RROP 2008 werden beispielsweise Bereiche mit 

Vorrang für die Siedlungsentwicklung, die gewerbliche Entwick-

lung oder Bereiche für Natur und Landschaft festgelegt. Ergän-

zend erfolgen allgemeingültige Vorgaben, wesentliche Ziele und 

Grundsätze zu den einzelnen Darstellungen. Die relevanten Ziele 

und Grundsätze für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes 

Braunschweig werden zur Vorentwurfsfassung ergänzt .  

 

Abb. 2.3/2: RROP Großraum Braunschweig 2008 ± Auszug Zeichneri-

sche Darstellung 
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Seit 2008 erfolgte zu einzelnen Sonderthemen Aktualisierungen 

des RROP. Für das gesamte regionale Raumordnungsprogramm 

erfolgt zudem seit 2018 eine Neuaufstellung. Dabei steht eine Ver-

öffentlichung des Vorentwurfes derzeit noch aus.  

 

RROP 2008.1  

Die 1. Änderung des RROP £Weiterentwicklung der Windenergie-

nutzung", kurz RROP 2008.1 wurde am 14.03.2019 als Satzung be-

schlossen, jedoch mit Beschluss des Niedersächsischen Oberver-

waltungsgerichtes Lüneburg (Nds. OVG) vom 14.12.2022 erfolg-

reich beklagt. Die 1. Änderung wurde mit öffentlicher Bekanntma-

chung der Genehmigung für den Großraum Braunschweig rückwir-

kend zum 02.05.2020 dennoch in Kraft gesetzt. Dabei wurden ei-

nige beklagte Vorranggebiete (GF Meinersen Seershausen 01 so-

wie Erweiterungsbereich des Vorranggebietes GF Wittingen Stö-

cken GF 2 Erweiterung) von der Genehmigung ausgenommen.  

 

Mit der Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 

2023), des Windenergie-an-Land- Gesetzes (2022) und des entspre-

chenden Windenergieflächenbedarfsgesetzes (WindBG 2023) 

wurde zwischenzeitig eine grundlegend veränderte  Rechtsgrund-

lage geschaffen, die einerseits Vorgaben zu Flächenanteilen vor-

gibt und zudem insbesondere eine Änderung der Genehmigungs-

praxis für Windenergieanlagen an Bestandsstandorten nach sich 

ziehen. Daher erfolgt aktuell eine Überarbeitung der 1. Änderung 

des RROP £Weiterentwicklung der Windenergienutzung®.  

 

3. RROP-Neuaufstellung  

Die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Großraum 

Braunschweig hat in ihrer Sitzung am 03.05.2018 die Neuaufstel-

lung des RROP beschlossen und somit das formelle Verfahren ein-

geleitet.  Das Verfahren wird unter dem Arbeitstitel £RROP 3.0® er-

arbeitet. In diesem Rahmen wurden bisher eine Regionale Klimaan-

alyse (REKLIBS, 2019), das Konzept regionalbedeutsamer Gewer-

bestandorte (KOREG, 2020) sowie das Freiraumsicherungs- und 

Entwicklungskonzept (FREK, 2020/21) als fachliche Grundlage der 

Inhalte des RROP 3.0 erstellt. Es ist davon auszugehen, dass der 

Vorentwurf des RROP 3.0 im Verlauf des Aufstellungsverfahrens 

des Flächennutzungsplanes veröffentlich wird.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle Überarbeitung 1. Än-

derung zu Windenergienut-

zung nach gesetzlichen Ände-

rungen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Parallel zur Neuaufstellung 

des FNP läuft ebenfalls die 

Neuaufstellung des RROP  

1.1.1  
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2.4 Ziele und Konzepte der Stadt  
 

 

Integrierte s Stadtentwicklungskonzept Braunschweig 2030 (ISEK) 

Der Rat der Stadt Braunschweig hat am 06.11.20183 das ISEK als 

zentrale Arbeitsgrundlage de r Verwaltung und der städtischen Ge-

sellschaften einstimmig bei zwei Enthaltungen beschlossen. Das  

ISEK entstand in einem vierjährigen intensiven Beteiligungsprozess 

unter dem Motto £Denk Deine Stadt®. Die hier festgelegten Leit-

ziele, Rahmenprojekte und Maßnahmen richten die Stadtentwick-

lung neu aus. Die Leitziele lauten 

1. Die Stadt kompakt weiterbauen  

2. Chancen und Räume für alle sichern 

3. Braunschweigs Potenziale stärken 

4. Braunschweig zur umweltgerechten und gesunden Stadt entwi-

ckeln 

5. Zukunftsorientierte Mobilität gestalten  

 

Die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes (FNP) entspricht 

Maßnahme 2 des ISEK-Rahmenprojektes 01 £Integriertes Flýchen-

management®. Mit ihr wird die räumliche Entwicklung Braun-

schweigs in einem formellen Planverfahren an das ISEK angepasst.  

 

Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept ist als laufender, jährlich 

fortzuschreibender Prozess angelegt. Die Ziele und insbesondere 

die einzelnen Maßnahmen werden dementsprechend regelmäßig 

überprüft und an neue Zielzahlen und sich ändernde Rahmenbe-

dingungen angepasst.  

 

Beim Instrument des Flächennutzungsplanes ist ein Betrachtungs-

zeitraum von etwa 15 bis 20 Jahren üblich und auch danach besitzt 

der Rechtsplan zuzüglich seiner Änderungen Rechtswirksamkeit. 

Bei Aufstellung des FNP müssen daher Prognose- und Zielzahlen 

des ISEK auf den längeren Zeithorizont angepasst werden. Dies soll 

im weiteren Aufstellungsverfahren erfolgen.  

 

Auf einzelne weitere FNP-relevante Maßnahmen wird in Kapitel 3 

dieses Berichts eingegangen. Weitere Ausführungen werden zu-

dem im weiteren Verfahren  an dieser Stelle ergänzt.  

 

Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 (IKSK)  

Neben dem Stadtentwicklungskonzept ist auch das Klimaschutz-

konzept eine integrierte Entwicklungsplanung mit deutlicher Trag-

weite für die Nutzflächenentwicklung der Stadt. Am 27. Septem-

ber 2022 beschloss der Rat der Stadt Braunschweig das Integrierte 

Klimaschutzkonzept (IKSK 2.0). Es weist den Weg zur Klimaneutrali-

tät der Stadt bis 2030, der grob aus zwei Schritten besteht: Einer-

seits aus der Halbierung des Endenergiebedarfs, hauptsächlich 

durch energieeffiziente Gebäude und Prozesse sowie Energieein-

sparungen. Andererseits aus dem Ausbau regenerativer Energien 

(insbesondere von Solarstrom und fester Biomasse) und der Elekt-

                                                                 

 
3 https://ratsinfo.braunschweig.de,  Beschlussvorlage 18-08544-01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit der Neuaufstellung des 

FNP wird die räumliche Ent-

wicklung Braunschweigs for-

mell an das ISEK angepasst.  

 

 

 

 

 

 

 

Prognosen und Zielzahlen 

des ISEK sind bei FNP-Neu-

aufstellung zu überprüfen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stadt Braunschweig strebt 

Klimaneutralität bis 2030 an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der FNP wird bereits auf Basis 

der £Leitlinie klimagerechte 

Bauleitplanung® im Sinne des 

IKSK 2.0 aufgestellt.  

 

Ziele und Maßnahmen von  

ISEK und IKSK decken und er-
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romobilität.  Das IKSK 2.0 enthält ca. 40 Maßnahmen in 6 Hand-

lungsfeldern, von denen 19 als prioritäre Maßnahmen eingestuft 

sind, deren Umsetzung Vorrang genießt. Für die FNP-Neuaufstel-

lung sind folgende der prioritären Maßnahmen besonders relevant:  

¶ Klimagerechte Baulandentwicklung  

¶ Ausbau und Förderung des Solarstroms im ganzen Stadtgebiet  

¶ Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs  

¶ Stärkung des ÖPNV und des nicht-motorisierten Verkehrs  

¶ Planung und Entwicklung von klimafreundlichen und nachhalti-

gen Gewerbegebieten  

 

Zur klimagerechten Baulandentwicklung liegt bereits  die im Mai 

2019 dem Rat der Stadt zur Kenntnis gegebene £Leitlinie klimage-

rechte Bauleitplanung®4 vor. Die Neuaufstellung des Flächennut-

zungsplanes orientiert sich bereits an ihr.  

 

Im weiteren Aufstellungsverfahren des Flächennutzungsplanes 

werden nähere Hinweise zum übergeordneten und querschnitts-

orientierten Thema £Klima® in seinen verschiedenen Facetten so-

wie weitere konkrete Informationen aus dem Klimaschutzkonzept, 

etwa weiterge hende Karten und Erläuterungen, an dieser Stelle 

zusammengefasst. Es wird zudem auf die jeweiligen Unterkapitel 

des Kapitel 3 verwiesen.  

 

Die FNP-relevanten Ziele und Maßnahmen von ISEK und IKSK de-

cken und ergänzen sich.  

 

Fachplanungen 

Um die FNP-Aussagen hinsichtlich Bestand, voraussehbare Bedarfe 

und beabsichtigte Entwicklung zu qualifizieren wird mehr oder we-

niger intensiv auf vorliegende Fachplanungen zurückgegriffen:  

¶ Wohnraumversorgungskonzept mit Wohnungsbedarfsprog-

nose Braunschweig, InWIS 2023 

¶ Wohnungsbedarfsprognose Niedersachsen, NBank 2020 

¶ Gewerbeflächenentwicklungskonzept Braunschweig, 2016  

¶ Regionale Gewerbeflächenbedarfsprognose KOREG, RGB 2019 

¶ Gewerbeflächenbedarfsprognose Braunschweig, CIMA 2022 

¶ Aktualisierung Zentrenkonzept Einzelhandel 2022 

¶ Freiflächen-Fotovoltaik -Konzept 2024 (FF-PV-Konzept) 

¶ Mobilitätsentwicklungsplan 2025 (MEP) 

¶ Schulentwicklungsplanung, laufend  

¶ Sportentwicklungsplan 2024  

¶ Feuerwehrbedarfsplan, Fortschreibung 2021  

¶ Landschaftsrahmenplan Braunschweig, 2015 aktualisiert 

¶ Kleingartenentwicklungskonzept, Entwurf 2022  

¶ Biotopverbund -Konzept Braunschweig (2011) 

¶ Stadtklimaanalyse Braunschweig, 2012 und 2017/18 

¶ Luftreinhalte - und -aktionsplan, 2007 

¶ Lärmminderungsplan 2020 

¶ Diese Liste wird im weiteren Verfahren ergänzt und angepasst 

und weitere laufende Fachplanungen berücksichtigt (etwa  

Freiraum-Entwicklungskonzept (FREK), Bodenabbau-Konzept).  

 

                                                                 

 
4 https://ratsinfo.braunschweig.de, Mitteilung 19 -10088 
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3 Flächennutzungsplan 
allgemein  

 

3.1 Neue Darstellungssystematik  der Be-
standsfassung  

 

Der bestehende rechtswirksame Flächennutzungsplan wurde ur-

sprünglich 1979 unter anderen rechtlichen Rahmenbedingungen 

und städtebaulichen Zielen angelegt. Mit der Neuaufstellung des 

Flächennutzungsplanes beabsichtigt die Stadt Braunschweig, die 

Darstellungen an die aktuelle Planzeichenverordnung (PlanZV) so-

wie die geänderte Baunutzungsverordnung (BauNVO) anzupassen.  

 

Außerdem sollen die Darstellungen die Realnutzungen und Be-

standssituationen stärker berücksichti gen und die rechtskräftigen 

Bebauungspläne (in ihren wesentlichen Grundzügen) widerspie-

geln. Heute ist es zudem üblich, dass der Flächennutzungsplan die 

Zweckbestimmungen von Grünflächen und Sondergebieten näher 

differenziert.  

 

Abb. 3.1/1 Ausschnitt wirksamer FNP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anwendung der Vorschriften 

der Planzeichenverordnung 

(PlanZV) vom 18. Dezember 

1990 

 

  



18 Neuaufstellung FNP Braunschweig ± Analysebericht, 02/2025 
 

61.31 / pwp   18.02.2025 

Als übergeordneter Bauleitplan soll der Flächennutzungsplan für 

die Stadt Braunschweig im Maßstab 1:20.000 verfasst werden. Aus 

der Planzeichnung können keine unmittelbaren Baurechte abgelei-

tet werden, sodass üblicherweise auch keine parzellenscharfe Dar-

stellung erfolgt. Es ist dementsprechend beabsichtigt, die Darstel-

lungen dem Maßstab anzupassen und sehr kleinteilige Flächen in 

etwas abstrahierter Form in die Planzeichnung aufzunehmen.  

 

Dies ermöglicht der verbindlichen Bauleitplanung, die rechtlich ge-

botenen Spielräume im Rahmen erforderlicher planungsrechtlicher 

Detail-Auseinandersetzungen auszufüllen und die Darstellungen 

hierbei zu näher interpretieren.  

 

Ziel der neuen Darstellungssystematik ist insbesondere, Rechtssi-

cherheit herzustellen und Entwick lungen etwa von Urbanen Gebie-

ten oder Dörflichen Wohngebieten zu ermöglichen. Diese erfor-

dern Darstellungen von Gemischten Bauflächen im FNP). Die Dar-

stellungen Gemischter Bauflächen betrifft insbesondere auch Flä-

chen außerhalb der Innenstadt. Zudem ist bereits auf der Ebene 

des Flächennutzungsplanes eine Auseinandersetzung mit immissi-

onsschutzrechtlichen Vorgaben geboten, hier insbesondere mit 

den Vorgaben des § 50 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG).  

Auch dies macht eine künftige Bewertung von bestehe nden Orts-

lagen als Gemischte Bauflächen erforderlich.  

 

Abb. 3.1/2 Ausschnitt aus Bestandsfassung  
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Einzelne Darstellungen wie Ortsrandeingrünungen werden künf-

tig, von konkreten Parzellengrenzen abweichend, schematisch dar-

gestellt. So können in dem angelegten Planmaßstab die beabsich-

tigten, zentralen planerischen Ziele über die Planzeichnung zu ver-

mitteln.  

 

Hierdurch ergeben sich Veränderungen der Planzeichnung, die in 

der vorliegenden £Bestandsfassung zur Neuaufstellung des Flä-

chennutzungsplanes, Stadt Braunschweig® dokumentiert werden. 

 

Bauflächenreserven des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes 

werden durch Randsignaturen dargestellt, die bisher beabsichtigte 

aber nicht realisierte städtebauliche Entwicklung zeichnerisch zu-

rückgenommen; bauliche Entwicklungsreserven des FNP werden 

hervorgehoben. Nicht realisierte Straßenverkehrstrassen werden 

durch Strichelungen symbolisiert, die bestehende Freiraumnut-

zung flächenhaft dargestellt. Auch erste nachrichtliche Übernah-

men sind in der Bestandsfassung enthalten.  

 

Im formellen Aufstellungsverfahren (Vorentwurfsfassung des FNP) 

kann sich damit die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung auf 

den realen Bestand beziehen. Somit können für die Siedlungsent-

wicklung relevante und für die Begründung der Neuaufstellung 

tragfähige Flächenbilanzen erstellt werden.  
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3.2 Planzeich nung Bestandsfassung  
 

Wohnnutzungen, gewerbliche und gemischte Nutzungen werden 

lediglich als Bauflächen nach der allgemeinen Art ihrer Nutzung (§ 

1 Abs.1 Baunutzungsverordnung) dargestellt. Sondergebiete, Flä-

chen für den Gemeinbedarf, Flächen der Ver- und Entsorgung so-

wie Grünflächen sind hingegen bezüglich ihrer Zweckbestimmung 

bereits im Flächennutzungsplanverfahren hinreichend eindeutig zu 

definieren, sodass die verbindliche Bauleitplanung hieraus Stö-

rungsgrad und konkret beabsichtigte Nutzungen ableiten kann.  

 

Grün-, Gemeinbedarfs- und Versorgungsflächen werden erst ab ei-

ner Mindestgröße von ca. 1,0 ha und Mindesttiefe von ca. 25 m 

dargestellt. Sie können auf nachfolgenden Planungsebenen aus 

den verschiedenen anderen dargestellten Bauflächen entwickelt 

werden. Nicht (mehr) zutreffende Zweckbestimmungssymbole 

werden gelöscht.  

 

Zur besseren Sichtbarkeit werden aktuell noch unbebaute Bauflä-

chen bzw. nicht gemäß bisherigem FNP realisierte Flächennutzun-

gen schraffiert bzw. gestrichelt dargestellt . Darunter sind folgende 

Flächen zu verstehen: 

 

Flächennutzungsplan -Reserven  

In der Bestandsfassung werden Reserven aus dem wirksamen Flä-

chennutzungsplan gesondert gekennzeichnet, wenn auf den Flä-

chen die dargestellte Art der Nutzung (bspw. Wohnbauflächen) 

von der Nutzung im Bestand (bspw. Grünflächen) abweicht.  

In ihrer flächigen Darstellung wird die Nutzung im Bestand abgebil-

det und mit einer breite Außenlinie - mit der Farbgebung entspre-

chend ihrer möglichen, künftigen Nutzung - abgegrenzt.  

 

Bebauungspläne im Verfahren  

Bebauungspläne und Flächennutzungsplanänderungen im Verfah-

ren werden ebenfalls gesondert gekennzeichnet. Pläne im Verfah-

ren werden mit einem dünnen schwarzen Rand umgrenzt und mit 

flächiger Schraffur dargestellt. Diese überlagert die flächigen Dar-

stellungen, welche die Nut zungen im Bestand zeigen. 

 

Bebauungsplan -Reserven  

Die Bestandsfassung hebt noch unbebaute Flächen rechtskräftiger 

Bebauungspläne farblich intensiver hervor .  

 

Entwicklungsflächen kleiner als 1,0 ha sowie Flächen, für die keine 

Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich ist, werden ent-

sprechend gekennzeichnet. Im späteren Rechtsplan (zur Entwurfs-

fassung) wird nicht zwischen Bestand und Entwicklung unterschie-

den, sodass dort auf eine Kennzeichnung verzichtet werden muss.  
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Abb. 3.2/1 Bestandsfassung zur Neuaufstellung des Flächennutzungs-

planes, Stadt Braunschweig 
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Abb. 3.2/2 Legende der Bestandsfassung I/II 
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Abb. 3.2/4 Legende der Bestandsfassung II/II 
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3.3 Monitoring der Flächenentwicklung  
 

 

Eine Maßnahme des ISEK-Rahmenprojektes R.01 Integriertes Flä-

chenmanagement ist das Monitoring der Flächenentwicklung:  

 

£In einem fortlaufenden, digital gestĕtzten Monitoring werden Infor-

mationen zu sämtlichen Flächenentwicklungen und -potenzialen in 

der Stadt zusammengestellt. Auf dieser Basis erfolgt eine periodische 

Anpassung des Flýchenmanagements.® (ISEK Braunschweig 2030, S. 25) 

 

Parallel zum Integrierten Flächenmanagement und zur Neuaufstel-

lung des Flächennutzungsplanes wird auch das Flächenmonitoring 

aufgebaut. Hier werden nun zwei Monitoring -Ebenen vorgestellt:  

1. Flächenverbrauch Braunschweigs im Vergleich  

2. Bebauungsplan-Flächenausweisungen seit 2010 

 

3.3.1 Flächenverbrauch Braunschweigs im Vergleich  
 

£Flýchenverbrauch® ist ein Begriff aus dem Bereich Nachhaltige 

Entwicklung und nicht zu verwechseln mit £Flýchenversiegelung® 

durch Bauwerke. Es bedeutet den Einsatz von Landwirtschafts - 

und naturnahen Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke ein-

schließlich Grünanlagen. Im Folgenden wird analog auch der neut-

ralere Begriff £Flýcheneinsatz® verwendet.  

 

Die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie des Bundes strebte ur-

sprünglich an, den Flächenverbrauch von über 120 ha pro Tag im 

Jahr 2000 auf nur noch 30 ha pro Tag im Jahr 2020 zu vierteln. Um 

2015 war immerhin die Halbierung - 60 ha ± erreicht. Mit der Neu-

auflage 2016 wurde das 30-ha-Ziel auf 2030 verschoben. Für 2050 

strebt  der Bund den Stopp des Flächenverbrauchs an. Das 30-ha-

Ziel bedeutet, dass die Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einwohne-

rin und Einwohner (EW) jährlich rechnerisch um 1,32 m² anwächst, 

für Braunschweig mit fast 250.000 EW entspräche das insgesamt 

32,9 ha im Jahr. 

 

Das Statistische Bundesamt dokumentiert inzwischen Vergleichs-

daten zur Entwicklung der Bodenflächen nach Art der tatsächli-

chen Nutzung auf Basis von Katasterdaten. Auf dieser Basis wird 

der Flächenverbrauch Braunschweigs ab 2017 mit Bund, Land und 

Städten ähnlicher Einwohnerzahl verglichen5.  

 

Flächeneinsatz Braunschweigs ± Ausgangslage  

2017 war mit 9.045 ha (rd. 47%) fast die Hälfte des Stadtgebietes 

besiedelt. Abb. 2.3/1 zeigt, dass dieses Verhältnis bei Städten die-

ser Größe typisch ist, während bundes- und landesweit der Anteil 

mit 14  % deutlich niedriger liegt. Die Zahlen sind nur bedingt ver-

gleichbar, da Flächengrößen von historischen Verwaltungsgrenzen 

abhängen. 

 

                                                                 

 
5 Quellen: Stadt Braunschweig: Statistisches Jahrbuch, sonst: Statistisches Bundes-
amt, Fachserie 3, Reihe 5.1; Die Angaben werden zum Vorentwurf aktualisiert.  
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Bundesziele für Nachhaltigkeit:  
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Abb. 3.3/1: Anteil der Siedlungs- und Verkehrsflächen an der Ge-

samtfläche, 31.12.2017  

 

Allerdings ist die Bevölkerungsdichte in Braunschweig (rd. 1.290 

EW / km²) und vergleichbar großen Städten (rd. 1.570 EW / km²) 

viel höher als im Bundes- und Landesdurchschnitt (rd. 230 bzw. 170 

EW / km²).6 Der Pro-Kopf-Einsatz der Siedlungs- und Verkehrsflä-

che liegt in Braunschweig mit 365 m² entsprechend deutlich unter 

dem Bundes- und Landesdurchschnitt und über dem vergleichbar 

großer Städte, s. Abb. 2.3/2.  

 

Abb. 3.3/2: Flächeneinsatz bezogen auf die Bevölkerung (Siedlungs- 

und Verkehrsfläche in m² je EW), 31.12.2017  

 

3.3.2 Bebauungsplan -Ausweisungen 2010  - 2024 
 

Der Bebauungsplan ist als verbindlicher Bauleitplan das wesentli-

che Instrument zur Schaffung von Baurecht. Besonders für Sied-

lungserweiterungen sind Bebauungspläne erforderlich, aber auch 

bei größeren Entwicklungen im Siedlungsbestand. In der Regel 

folgt d ie eigentliche Bebauung mit 1,5 bis 3 Jahren Abstand dem 

Satzungsbeschluss, manchmal aber auch später oder nur zum Teil. 

Außerhalb von Bebauungsplangebieten sind darüber hinaus Bau-

vorhaben gemäß § 34 BauGB genehmigungsfähig, wenn sie sich in 

den Siedlungsbestand einfügen.  

 

Die folgende Analyse zeigt, in welchem Umfang zwischen 2010 

und 2022 neues Baurecht für welche Nutzungsarten sowie Ersatz-

flächen geschaffen wurden. Dabei wird auch unterschieden zwi-

schen Entwicklung im Siedlungsbestand und Siedlungserweiterun-

gen, fĕr die landwirtschaftliche Nutzflýchen £verbraucht® werden. 

Textliche und andere Bebauungspläne ohne grundsätzliche Ände-

rung der Nutzungsart wurden dabei nicht berücksichtigt.  

                                                                 

 
6 Die im bundesweiten Vergleich niedrigere Dichte Braunschweigs und Niedersach-

sens ist wesentlich historisch und topographisch bedingt. So wird die Siedlungsent-
wicklung im Flachland weniger eingeschränkt als in engen Tälern. 
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Festgesetzte Bebauungsplan-Flächen nach Nutzungsart und Jahr 

der Beschlüsse7  

Von 2010 bis Ende 2024 setzten B-Pläne auf einer Fläche von ins-

gesamt 478 ha neue Nutzungsarten fest, durchschnittlich 3 1 ha im 

Jahr, vgl. Abb. 2.3/3. Bau- und Gemeinbedarfsflächen hatten einen 

Anteil von insgesamt 45 %, Verkehrsflächen 12 %, Grün- und Was-

serflächen 18 % und ökologische Ausgleichs- und Ersatzflächen 25 

%, letztere weitgehend außerhalb der Eingriffsgebiete. In der Bi-

lanzierung der Siedlungsentwicklung werden Ausgleichs- und Er-

satzflächen im Weiteren nicht berücksichtigt .  

 

Abb. 3.3/3: Neu festgesetzte Bebauungsplan-Flächen insgesamt 

nach Nutzungsart und Lage (eigene Erhebung) 

Nutzflächen  
Innen -
entw.  

Außen -
entw.  

Gesamt 
(ha) 

Anteil  

Wohnbauflächen 43 54 97 21% 

Mischbauflächen 5 3 8 2% 

Gewerbliche Bauflächen 27 11 38 8% 

Sonderbauflächen 27 26 53 11% 

Flächen für Gemeinbedarf 8 7 15 3% 

Verkehrsflächen 27 30 57 12% 

Flächen für Ver- und Entsorgung 0 0 0 0% 

Grün- und Wasserflächen 34 51 84 18% 

Ausgleichs- und Ersatzflächen 1 119 119 25% 

Gesamt  170 301 471 100% 

Siedlungs - und Verkehrsfläche 
gesamt (ohne Ausgleich/Ersatz) 

169 182 351  

 

Innenentwicklung vor Außenentwicklung  

Gemäß dem ISEK-Leitziel £Die Stadt kompakt weiterbauen® sollen 

Potenziale für Wohnen, Arbeiten und Freizeit bis 2030 vorrangig 

im Siedlungsbestand (Innenentwicklung) genutzt werden.  

Abbildung 3.2/1 zeigt, dass Siedlungs- und Verkehrsflächen über 

Bebauungspläne in diesem Zeitraum fast zur Hälfte (48%) innen 

entwickelt wurden. 8 Der Vorrang der Innenentwicklung ist deutlich 

höher als diese Zahlen vermuten lassen, da zusätzliche Innenent-

wicklungsprojekte (z.B. ca. 20 % des Wohnungsbaus) jährlich ge-

mäß § 34 BauGB ohne B-Plan realisiert und bei Innenentwicklungs-

projekten deutlich höhere bauliche Dichten erzielt werden.  

 

Lag der Anteil der Innenentwicklung (vgl. Abb. 3.2/2)9 zwischen 

2010 und 2014 noch bei 37 %, so stieg er deutlich auf 58 % in den 

Jahren 2015 und 2019. 2020 bis 2024 sank der Anteil dagegen wie-

der auf 43 %. Dies lag besonders daran, dass B-Plan-Projekte der 

Innenentwicklung meist rechtlich und fachlich komplexer sind und 

                                                                 

 
7 Diese Auflistung berücksichtigt nicht Innenentwicklungspläne  mit Beibehaltung  
der Art der baulichen Nutzung. Sonst kämen ca. 8 ha Sonderbauflächen für Einzel-
handel im Bestand hinzu. 
8 Flächen für ökologische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wurden dagegen fast 
vollständig außen festgesetzt, da solche Maßnahmen bei Innenentwicklung intern 
als Grünflächen oder außerhalb des Plangebietes festgesetzt werden. 
9 Die einzelnen Jahreswerte schwanken erheblich, weil pro Jahr meist nur wenige, 
sehr unterschiedliche Bebauungspläne rechtskräftig werden.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorrang der Innenentwicklung 
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deutlich mehr Zeit benötigen als Außenentwicklungsprojekte. 

Nach umfangreicher Innenentwicklung in den vorherigen Jahren 

hat die Komplexität der Projekte noch zugenommen. Zum Errei-

chen der Wohnungsbauziele ± auch des Sozialwohnungsbaus ± 

wurde es daher erforderlich, dass die Stadt eigenes Bauland entwi-

ckelte ± in Wenden-West. Die dortige Gewerbefläche und die Feu-

erwache Westerberg trugen ebenfalls zu dem hohen Anteil der Au-

ßenentwicklungsprojekte bei.   

 

Abb. 3.3/4: Festgesetzte Siedlungs- und Verkehrsflächen in ha nach 

Lage und Jahr der B-Plan-Beschlüsse 

 

Flächenverbrauch gemäß rechtswirksamer Bebauungspläne 

2010 bis 2014 wurden noch 65 ha Siedlungs- und Verkehrsflächen 

außen festgesetzt (Ø 13 ha / Jahr). 2015 bis 2019 stieg die Zahl 

leicht auf 67 ha. Seit 2020 ist die Zahl auf rd. 51 ha gesunken (Ø 10 

ha / Jahr, vgl. Abb. 2.3/5). Entsprechend lag der geplante Flächen-

verbrauch Braunschweigs seither bei etwa einem Viertel gegen-

über dem realen Bundesdurchschnitt (vgl. Kap. 3.1) und halb bis 

ein Drittel so hoch, wie der Anteil am für 2030 anvisierten 30 -ha-

Ziel des Bundes10.  

 

Abb. 3.3/5: Außenentwicklung von Siedlungs- und Verkehrsflächen in 

ha nach Nutzungsart und Zeitraum der B-Plan-Rechtskraft  

                                                                 

 
10 Außenentwicklung und Flächenverbrauch können annähernd gleichgesetzt wer-

den, da zusätzlich nur vergleichsweise geringfügige Baugenehmigungen im Außen-
bereich zu erwarten sind. Zu letzterem werden keine Flächen bilanziert. 
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3.4 Flächenbilanz FNP-Darstellungen  
 

Abb. 3.4/1 Übersicht Nutzflächen in der Bestandsfassung (Bruttobau-

land, Begriffe der Bestandsfassung werden auf S. 20 erläutert) 

Nutzungsart  Zweckbestimmung  FNP-Bestandsfassung  
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    ha ha ha ha 

Wohnbauflächen    3.491 120 54 40 

Mischbauflächen    477 - 17 2 

Gewerbliche Bauflächen    1.226 300 5 56 

Sonderbauflächen  Gesamt  516 508 2 18 

 Erneuerbare Energien*     

  Großflächiger Einzelhandel*     

  Nahversorgung*     

  Forschung und Entwicklung*     

  
Hochschule, Universität,  
Bildungseinrichtungen* 

    

  Klinik*     

  Sport und Freizeit*     

  Hotel*     

  Zoo, Tierheim*     

  Naturnahe Erholung*     

Bauflächen  Gesamt  5.710 928 77 115 

Gemeinbedarf  Gesamt  206 6 3 7 

  Öffentliche Verwaltung / Behörde*     

  Schule*     

  Soziale und kulturelle Zwecke*     

  Sportliche Zwecke*     

  Feuerwehr*     

Verkehr  Gesamt  1.203 - - - 

  Hauptverkehrsstraßen 735 44,1 - - 

  Flächen für Bahnanlagen 292 - - - 

  Flächen für Luftverkehr 177 - - - 

Ver-/ Entsorgungsanlagen  Gesamt  265 - - 2 

  Abfall*     

  Gas*     

  Elektrizität*     

  Wasser*     

  Abwasser*     

  Sender*     

Grün  Gesamt  2.364 109 6 25 

  Parks und sonstige Grünanlagen*     

  Friedhof*     

  Kleingarten / Kleingartenparks*     

  Spielanlage*     

  Sportplatz*     

  Badeplatz / Freibad*     

Landwirtschaft    6.464 - - - 

Wald   2.690 15 - - 

Gewinnung Bodenschätze  Kiese und Sande      

Wasser    368 - - - 

Nutzflächen  Gesamt  19.270 1.102 82 150 

 

* wird im weiteren Verfahren ergänzt  
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4 Thematische Analyse  
 

Dieses Kapitel beschreibt thematisch untergliedert die Ausgangs-

lage. Dabei werden zu den einzelnen Themen des Flächennut-

zungsplanes jeweils zusammengefasst: 

° Grundaussagen zum Bestand bzw. zur aktuellen Struktur ,  

° Handlungsnotwendigkeiten,  

° Zielaussagen zu diesen Handlungsnotwendigkeiten,  

° die aktuellen Darstellungen der Bestandsfassung und  

° die bereits beabsichtigte Entwicklung  

 

Gliederung der Analyse 

Die folgenden Kapitel behandeln alle Themen zu relevanten Dar-

stellungen des Flächennutzungsplanes im Sinne des § 5 Abs. 2 

BauGB und folgen im Wesentlichen der Reihenfolge der Nennung 

der Nutzungen in BauGB bzw. BauNVO. Die thematische Analyse 

enthält somit die folgenden Unterkapitel:  

4.1 Bevölkerung 

4.2 Wohnen 

4.3 Wirtschaft und Arbeitsstätten  

4.4 Soziale Infrastrukturen und Gemeinbedarf  

4.5 Grün und Freiraum (Wasserflächen) 

4.6 Verkehr 

4.7 Ver- und Entsorgung 

4.8 Natur und Landschaft 

4.9 Landwirtschaft, Wald und Bodenabbau  

4.10 Klima und Umwelt schutz 

 

Zu welchen Bedarfen werden Prognosen benötigt?  

Der Flächennutzungsplan stellt gemäß § 5 Abs. 1 BauGB die beab-

sichtigte städtebauliche Entwic klung nach den voraussehbaren Be-

dürfnissen in den Grundzügen dar ± in der Art der allgemeinen bau-

lichen oder sonstigen Nutzung. Daher  sind Bedarfsprognosen le-

diglich erforderlich, wenn sie flächenrelevant für den FNP sind. 

Entsprechend werden Prognosen besonders zur Entwicklung von 

Bevölkerung, Wohnungsbau und Gewerbe benötigt .  

 

Die Leitfunktionen Wohnen und Wirtsch aft wirken sich mit ihren 

Bedarfen und ihrer Bauflächenentwicklung zudem auf weitere 

Themenfelder aus: die Verkehrsentwicklung, den Bedarf an öffent-

lichen Einrichtungen und Ver- und Entsorgungsanlagen sowie Flä-

chen für ökologische Ersatzmaßnahmen, u.v.m. Als Folge daraus 

sind hierzu voraussehbare Bedarfe zu prüfen und künftig zu be-

rücksichtigen. Weil lokal bedeutsame öffentliche Einrichtungen so-

wie Verkehrs-, Ver- und Entsorgungsanlagen im Flächennutzungs-

plan in der Regel nicht dargestellt werden, sonde rn in den Bauflä-

chen aufgehen, werden mit Ausnahme des Verkehrs hierzu keine 

eigenständigen Bedarfsprognosen erforderlich.  

 

 

 

Prognose- und Planungshorizont  
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Das Baugesetzbuch regelt nicht den Planungszeitraum. Generell 

wird für die Flächennutzungsplan -Neuaufstellung ein Zeitraum von 

10 bis 15 Jahren als voraussehbar eingeschätzt, weil  

¶ für diesen Zeitraum häufig Bevölkerungs - und Gewerbeflächen-

bedarfsprognosen  erstellt werden oder vorliegen,  

¶ auf städtischer Ebene langfristige re Prognosen selten tragfähig 

sind, 

¶ die Neuaufstellung des FNP in der Regel mehrere Jahre dauert 

und ein Zeithorizont von weniger als 10 Jahren nicht im Ver-

hältnis von großem Aufwand und Nutzen liegt,  

¶ dieser Zeitraum meist auch auf Ebene der Regionalplanung an-

gewendet wird.  

 

Für Braunschweig liegen bisher geeignete Prognosen für den Zeit-

raum mindestens bis 2035 vor. Da der Start des Verfahrens bereits 

einige Zeit zurückliegt , wird zum Vorentwurf geklärt, welche der 

vorhandenen Prognosen auf einen Prognose- und Planungshori-

zont bis 2040 ausgerichtet werden.  

 

Bereits beabsichtigte Entwicklung  

Im Sinne einer Analyse werden in den folgenden Fachkapiteln un-

ter dieser Überschrift für die FNP-Neuaufstellung relevante Ent-

wicklungen dargestellt, die  

¶ bereits vom Rat beschlossen wurden, wie z.B. Ziele, Projekte 

und Maßnahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes 

und von Fachkonzepten, Bauleitpläne und andere Einzelvorha-

ben 

¶ den Ratsgremien bereits zur Kenntnis gegeben wurden, wie z.B. 

Wohnungsbauzielzahlen, Sachstände zu in Aufstellung befindli-

chen Fachkonzepten, wie z.B. Gewerbeflächen-Entwicklungs-

konzept , oder Konzepten und Maßnahmen ohne Ratsbeschluss, 

wie z.B. dem Dichtekonzept Wohnungsbau . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Bevölkerung  
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Die quantitative und strukturelle Bevölkerungsentwicklung ist für 

die städtebauliche Entwicklung von Bedeutung. Der für den Flä-

chennutzungsplan entscheidende Flächenbedarf besonders für 

Wohnen, Versorgungseinrichtungen, soziale und verkehrliche Inf-

rastrukt ur sowie Erholung hängt in hohem Maße von diesen Rah-

menbedingungen ab.  

 

4.1.1 Bestand  
 

Bevölkerungsentwicklung 2000 bis 2021 

Wie die Abbildung 4.2/1 zeigt, entwickelt sich die Einwohnerzahl 

Braunschweigs gemäß den Zahlen des städtischen Einwohnermel-

dewesens nicht stetig, sondern unterliegt Schwankungen. Auch 

Strukturbrüche wie z. B. die Flüchtlingskrise 2015 zeichnen sich 

deutlich ab. Die natürliche Bevölkerungsentwicklung durch Gebur-

ten und Sterbefälle weist kontinuierlich einen negativen Saldo aus. 

D.h. es versterben jährlich mehr Menschen, als durch Geburten hin-

zukommen. Dieser Saldo betrug im Durchschnitt der letzten 20 

Jahre etwa minus 650 Personen/Jahr. Wanderungsgewinne haben 

diese Verluste meist ausgeglichen und besonders zwischen 2008 

und 2015 sogar zu starken Anstiegen geführt. Braunschweig 

konnte als wachsender Universitäts- und Wirtschaftsstandort re-

gelmäßig besonders junge Erwachsene und Beschäftigte als Neu-

bürger gewinnen. Zusätzlich erklären sich die deutlichen Bevölke-

rungszunahmen auch damit, dass in der Zeit besonders junge Fami-

lien durch neu geschaffenen, für sie attraktiven Wohnraum in 

Braunschweig gehalten werden konnten. 2015 ließ der Zustrom 

von Geflüchteten aufgrund der hier ansässigen zentralen Landes-

aufnahmebehörde die Einwohnerzahl vorüber gehend stark anstei-

gen. Ende 2019 lag die Einwohnerzahl bei rd. 251.550. Seit März 

2020 hat die Bewältigung der Corona-Pandemie mit Mobilitätsbe-

schränkungen, verbreiteter Kurzarbeit und Einstellung des Prä-

senzbetriebs der Hochschulen dazu geführt, dass überregionale 

Zuzüge ausblieben und die Einwohnerzahl bis Mitte 2021 auf rd. 

247.400 sank. Bis Ende 2021 nahm die Bevölkerung wieder deut-

lich zu auf rd. 250.900 Einwohner.  

 

4.1.2 Bevölkerungsprognose  
 

Bevölkerungsprognose der Stadt bis 2035 

Das Referat Stadtentwicklung, Statistik, Vorhabenplanung hat 2021 

trotz der Unsicherheiten durch die Auswirkungen der Pandemie eine 

neue Prognose für die Bevölkerungsentwicklung Braunschweigs bis 

2035 als Grundlage für Fachplanungen der Verwaltung vorgelegt. 

Vor allem die Entwicklung der Wanderungsbewegungen kann ge-

genwärtig nur sehr schwer eingeschätzt werden. Demgegenüber 

verlaufen die Braunschweig-spezifischen Geburten- und Sterberaten 

deutlich stabiler. Daneben wurde angenommen, dass die Woh-

nungsbauentw icklung und die Einführung der Zweitwohnungs-

steuer in Braunschweig positiv zur Bevölkerungsentwicklung beitra-

gen.  
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Demnach wurde erwartet, dass die Einwohnerzahl nach kurzer Stag-

nation ab 2023 bis 2028 auf rd. 256.000 Einwohner ansteigt und da-

nach wieder leicht abnimmt auf rd. 254.800 Einwohner im Jahr 2035.  

 

Altersstrukturell zeigen sich die größten Veränderungen in den 

nächsten Jahren vor allem in einer Zunahme der Zahl von Kindern 

und Jugendlichen unter 18 Jahren. Dies wird getragen von der in die 

Haushalts- und Familiengründungsphase eingetretenen Kindergene-

ration der geburtenstarken Jahrgýnge® der 50er und 60er Jahre 

(£Babyboomer®) und durch den steigenden Bevďlkerungsanteil mit 

Migrationshintergrund. Mit dem Hineinwachsen der £Babyboomer®-

Generation ins Rentenalter wird auch die Zahl der über 65-jährigen 

von derzeit 52.500 stetig anteigen auf rund 57.300 in 2035.  

 

Abb. 4.1/1: Bevölkerungsentwicklung Braunschweigs 2000 bis 2019, 

Prognose 2020 - 35 (Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung, Stich-

tag jeweils 31.12.)  
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Die Gruppe der jungen Erwachsenen von 18 bis unter 45 Jahre 

wird ebenso in den nächsten 10 Jahren kontinuierlich wachsen, die 

Zahl der älteren Erwachsenen im Alter von 45 bis unter 65 Jahren 

wird dagegen über fast den gesamten Prognosezeitraum stetig zu-

rückgehen, bis die geburtenstarken Jahrgänge der 50er und 60er 

Jahre komplett in das Rentenalter hinein gealtert sein wer den. 

 

Vergleich der Prognose aus dem Jahr 2021 mit der statistischen 

Bevölkerungsentwicklung bis 2023  

Besonders Corona bedingte Abmeldungen von Studierenden beim 

Einwohnermeldeamt führten scheinbar zu dem gegenüber der Prog-

nose stärkeren zwischenzeitlichen Rückgang. Dieser Effekt wurde 

wahrscheinlich aufgrund der Wiedereinführung des Präsenzstudiums 

wieder aufgehoben. Die für Ende 2023 prognostizierte Zahl von 

251.300 wurde mit rd. 255.300 Einwohnern sogar deutlich übertrof-

fen. 
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4.2 Wohnen  
 

 

4.2.1 Wohnungsbau Bestan d 
 

Definitionen  

Wohnung wird im Folgenden als Sammelbegriff für alle zur Füh-

rung eines Haushaltes ausgestatteten Wohneinheiten verwendet. 

Hierunter fallen abgeschlossene Wohnungen in Mehr- und Einfami-

lienhäuser aber auch Sonderwohnformen wie Studierendenwo hn-

heime, Wohngruppen oder Seniorenpflegeheime. Bei Letzteren 

werden auch nicht abgeschlossene Einheiten einzeln gezählt. 

 

Ein Mehrfamilienhaus (abgekürzt MFH) ist ein Wohngebäude, das 

für mehrere Familien beziehungsweise Personen oder Mietpar-

teien konzipiert ist.  

Ein Einfamilienhaus (abgekürzt EFH) ist ein Gebäude, das als Wohn-

haus für eine Nutzungseinheit, i.d.R. eine Familie, dient. Hierzu 

werden freistehende Einfamilienhäuser, Doppel - und Reihenhäu-

ser sowie Ketten- und Gartenhofhäuser gezählt. Einfamilienhäuser 

können ggf. auch über eine zusätzliche, untergeordnete Einlieger-

wohnung verfügen.  

 

Koordination der Wohnbauentwicklung  

Aufgrund wachsender Bevölkerungs- und Haushaltszahlen sowie 

gesellschaftlicher Veränderungen im Zuge des demographischen 

Wandels besteht in Braunschweig seit vielen Jahren eine große 

Nachfrage nach (bezahlbarem) Wohnraum. Im Jahr 2013 begann 

eine der größten Wohnbauoffensiven der letzten Jahrzehnte. Die 

Wohnbauentwicklung erfolgt seitdem mit einer strukturierte n Vor-

gehensweise: Zielzahlen, Strategie und Umsetzung der Wohnraum-

offensive werden anhand von Wohnungsbedarfsprognosen und 

daraus erarbeiteten Konzepten zur Wohnraumversorgung für defi-

nierte Zeiträume entwickelt und gesteuert.  

 

Wohnbauentwicklung von 2013  bis Ende 2019 

Auf Basis der Wohnungsbedarfsprognose von GEWOS aus dem 

Jahr 2013 war die Zielsetzung, 5.000 neue Wohnungen bis Ende 

2020 zu schaffen. Mit einem integrierten und engagierten Vorge-

hen hatte die Stadtplanung dieses Planungsziel bereits 2019 über-

troffen. Von 2013 bis Ende 2019 wurde insgesamt Planungsrecht 

für etwa 6.480 neue Wohnungen geschaffen. B-Pläne für Großpro-

jekte, wie im Nördlichen Ringgebiet oder am Alsterplatz, Heinrich -

der-Löwe-Kaserne, Langer Kamp, Stöckheim-Süd und große Wohn-

bauprojekte nach § 34 BauGB sind zum Abschluss gebracht worden 

oder befinden sich in der Realisierung. Nach einem Planungsvor-

lauf zeigen die Anstrengungen der letzten Jahre nun Wirkung und 

deutlich sichtbare Ergebnisse auf dem Wohnungsmarkt: Von 2014 

bis 2019 sind etwa 6.000 neue Wohnungen genehmigt und knapp 

5.000 fertiggestellt worden. Der größte Anteil wurde in diesem 

Zeitraum im flächensparenden Geschosswohnungsbau und über 

die Innenentwicklung realisiert. Die Stadt wird somit spürbar kom-

pakter weitergebaut u nd erfüllt mit diesem Strategiewechsel den 

gleichlautenden Auftrag aus dem ISEK von 2018. 
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Wohnbauentwicklung 2020 bis Ende 2024 

In den Jahren 2020 bis Ende 2024 wurden rd. 3.460 WE über B-

Pläne und Genehmigungen nach § 34 BauGB vorbereitet. 

 

Abb. 4.2/1: Wohnungsbestand in Wohn- und Nichtwohngebäuden, 

(Stichtag jeweils 31.12., Quelle: InWIS 2022 nach Daten der Stadt)  

 

Wohnungsteilmarkt Mehrfamilienhäuser  

Von 2013 bis 2017 wurden jährlich etwa 300 Wohnungen in MFH 

fertiggestellt. Die hohen Fertigstellungszahlen ab 2018 sind zu 75% 

auf MFH zurückzuführen. Zwischen 2016 und 2020 wurden jährlich 

rd. 1.200 Eigentumswohnungen verkauft. 2020 fiel etwa 1/6 (220) 

auf Erstverkäufe. Demnach müssen etwa 2/3 der rd. 600 in 2020 fer-

tig gestellten MFH -Wohnungen vermietet worden sein.  

Lt. InWIS ist die durchschnittliche Angebotsmiete seit 2016 von 8,0 

auf 9,0  /mË gestiegen. In 

 

Wohnungsteilmarkt Einfamilienhäuser  

Von 2011 bis 2021 wurden in Braunschweig jährlich zwischen 100 

und 250 Einfamilienhäuser fertiggestellt. 2020 wurden nur rd. 65 

baureife Grundstücke in Braunschweig verkauft. In den Nachbar-

landkreisen Gifhorn, Wolfenbüttel und Peine wurden dagegen 

1.360 baureife Grundstücke für Einfamilienhäuser verkauft.  11 Der 

mittlere Kaufpreis von freistehenden Ein - und Zweifamilienhäusern 

lag 2021 bei 460.000   (zum Vergleich 2018: 360.000  ). Damit ist 

Braunschweig 2021 in diesem Bereich auf Platz 3 der teuersten 

Städte in Niedersachsen. Bei den Doppelhaushälften und Reihen-

hýusern liegt Braunschweig mit rd. 390.000   auf Platz 5 der insge-

samt 47 niedersächsischen Städte und Landkreise. In den Nachbar-

landkreisen liegen die Kaufpreise etwa ein Drittel niedriger 12. Lt. 

Analyse zum Wohnraumversorgungskonzept liegen EFH-Neu-

bauobjekte inzwischen hýufig bei 600 bis 700.000  , dagegen wer-

den in Braunschweig verhältnismäßig viele ältere Bestandsimmobi-

lien in schlechterem Zustand bzw. schlechterer Lage angeboten.  
 

 

                                                                 

 
11 Gutachterausschuss für Grundstückswerte Braunschweig-Wolfsburg: Grund-

stücksmarktbericht 2021  
12 ebd. 
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4.2.2 Wohnungsbau Bedarf  
 

Gesamtbedarf  

Wohnungsbedarfsprognose InWIS 2023 

Die neue, bis 2035 reichende Bedarfsprognose wurde 2023 mit 

dem Wohnraumversorgungskonzept erstellt und vom Rat der 

Stadt Braunschweig am 19.09.2023 beschlossen.13 

basiert auf der städtischen Bevölkerungsprogn ose 2021 (s. Kap. 

4.1) und enthält drei Varianten: Bei der mittleren Variante setzt 

sich der jahrzehntelange Trend zu kleineren Haushalten in allen Al-

tersgruppen fort. Die untere Variante geht dagegen davon aus, 

dass das Haushaltsbildungsverhalten künftig gleichbleibt. Laut In-

WIS tritt dieses Phänomen häufig in Krisenzeiten auf, langfristig 

dürfte sich aber der Trend zur Haushaltsverkleinerung durchset-

zen. Bei der oberen Variante handelt es sich um ein Szenario auf 

Basis der mittleren Prognose. Dieses geht davon aus, dass der Fort-

zug von Haushalten, besonders Familien, in das Braunschweiger 

Umland gebremst wird, weil für diese Zielgruppe ein passendes 

Wohnungsangebot im Stadtgebiet geschaffen werden kann. Auch 

für einen Teil der Ukraine-Flüchtlinge wird Wohn raum berücksich-

tigt.  

 

Die Prognose kommt zu folgenden wesentlichen Ergebnissen: 

¶ Realistisch ist anzunehmen, dass sich die Bedarfe entlang der 

mittleren bis oberen Variante entwickeln werden  

¶ demnach werden von 2022 bis 2035 insgesamt zwischen 8.200 

und 11.800 Wohnungen benötigt, davon zwischen 6.300 und 

7.800 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und 1.900 bis 4.000 

in Einfamilienhäusern (vgl. Abb. 3.1/2) 

¶ In allen Zeitfenstern überwiegt der Bedarf an Wohnungen in 

Mehrfamilienhäusern deutlich (rd. 78% des gesamten Woh-

nungsbedarfes). Es betrifft vor allem Mietwohnungen, in kleine-

ren Mengen auch Eigentumswohnungen 

¶ In allen Zeitfenstern überwiegt der Bedarf an Wohnungen in 

Mehrfamilienhäusern deutlich (rd. 78% des gesamten Woh-

nungsbedarfes). Es betrifft vor allem Mie twohnungen, in kleine-

ren Mengen auch Eigentumswohnungen 

¶ In allen Varianten ist kurzfristig, bis zum Jahr 2025, das aktuell 

hohe Baufertigstellungsniveau beizubehalten, um den Neubau-

bedarf in den beiden Marktsegmenten zu decken  

¶ Es ist zu beachten, dass der kurzfristig hohe Neubaubedarf die 

zügige Bereitstellung von Baurecht benötigt, um rechtzeitig 

umgesetzt zu werden  

¶ In der mittleren Variante kann die Bautätigkeit nach 2030 abge-

senkt werden, in der oberen Variante müsste sie bis 2035 auf 

jetzigem Niveau verbleiben, um die Wohnbedarfe zu decken 

¶ Für die Stadt Braunschweig besteht die Herausforderung, ge-

nug bedarfsgerechte Wohnungen für all diejenigen Haushalte 

bereitzustellen, die nach Braunschweig zuziehen oder als 

Braunschweiger im Stadtgebiet umziehen wolle n. Ein zu knap-

pes Angebot erschwert den Zuzug und die Bindung von ansässi-

gen Einwohnenden an ihre Stadt  

                                                                 

 
13 

s. Ds 23-22025: https://ratsinfo.braun-
schweig.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=1029168#searchword 
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¶ Der Wohnungsmarkt ist ein dem Arbeitsmarkt nachgelagerter 

Markt, der sich jedoch in Wachstumsregionen als Nadelöhr für 

den Zuzug von Arbeitskräften erw eisen kann. Um den derzeiti-

gen Fachkräftemangel abzubauen, sind nicht nur vorteilhafte 

bundespolitische Rahmenbedingungen zu schaffen, sondern 

auch ausreichend Wohnraum in den Städten bereitzuhalten 

¶ Auch mit Blick auf die Erwerbstätigenprognose für Braun-

schweig (s. Abb. 4.5/2 in Kap. 4.5.1) mit dem berechneten Zu-

wachs von 19.400 Beschäftigten in neuen Arbeitsplätzen sind 

hinreichend Wohnungen bereitzustellen, damit das Modell £in 

Braunschweig wohnen und arbeiten® an Bedeutung gewinnen 

kann und positive Folgeeffekte für die Stadtentwicklung 

(£kurze Wege®), das Stadtklima (£Verminderung Verkehrsauf-

kommen®) und die Wohnqualitýt (£Verminderung Lýrm & Emis-

sionen®) entstehen kďnnen. Natĕrlich erhďht dies die Anforde-

rungen, bei begrenzter Fläche einen guten Ausgleich von Nut-

zungsinteressen ± Wohnen, Arbeiten, Erholung, Natur usw. ± 

herzustellen  

 

Vor diesem Hintergrund empfiehlt das Gutachterbüro der Stadt:  

¶ dem geförderten Wohnungsbau hohe Priorität beimessen  

¶ Wohnalternativen für Familien bieten  

¶ damit rechnen, dass Bautätigkeit bei Eigenheimen kurzfristig 

um 30% zurückgeht 

¶ sich auf einen £Nachholbedarf® und eine Baukonjunktur bei wie-

der steigender Kaufkraft einstellen  

¶ sich auf vermehrten Rückbau bzw. Ersatzneubau bei Gebäuden 

mit mangelnder Energieeffizienz einstellen  

¶ Wohnungsneubau nicht durch mangelnde Baulandbereitstel-

lung drosseln 

¶ Marktbeobachtung betreiben  

 

Abb. 4.2/2: Neue Wohnungsbedarfsprognose InWIS 2023 für die Jahre 

2022 bis 2035 und Geschaffenes Baurecht 2020 bis 2021 (rechtskräf-

tig gewordene Bebauungspläne und Baugenehmigungen nach § 34 

BauGB; Überhang = Baurecht-Überschuss aus vorherigem Zeitraum) 

 

Gemäß Ratsbeschluss zum Wohnraumversorgungskonzept für die 

Stadt Braunschweig vom 19.09.2023 wurden folgende Zielzahlen 

für die künftige Entwicklung ± gerundete Mittelwerte zwischen 

mittlerer und oberer Variante ± gesetzt: 5.700 Wohneinheiten 

(WE) bis 2025, weitere 3.500 WE bis 2030, und weitere 3.000 WE 

bis 2035, insgesamt 12.200 WE.14 

                                                                 

 
14 Ebd. 
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Abb. 4.2/3: Neue Wohnungsbauzielzahlen: (gerundete Mittelwerte 

zwischen oberer und mittlerer Variante der InWIS-Prognose 2023) 

 

Umgang mit aktuell schwierigen Rahmenbedingungen für den 

Wohnungsbau15 

Das Gutachterbüro InWIS kommt trotz im Jahr 2023 schwer vor-

hersehbaren Rahmenbedingungen zu folgendem Ausblick:  

¶ Wohnraum bleibt auch weiterhin dort knapp, wo er es schon 

vor der Krise war ± mangels Zahlungsfähigkeit oder -bereit-

schaft 

¶ Gedrosselte Nachfrage nach Wohnraum ist mind. bis Ende 2024 

anzunehmen (besonders wirtschaftliche Folgen des Angriffs -

Krieges auf die Ukraine) 

¶ Der Nachfragerückgang trifft die Teilmärkte in unterschiedli-

chem Maße: 

¶ Wohneigentumsbildung sowie Neubau - und Bestandspreise 

sind rückläufig 

¶ am Mietwohnungsmarkt steigt die Konkurrenz zum Nachteil 

Einkommensschwacher 

¶ kleinere, günstige Wohnungen werden stä rker gefragt  

¶ geförderter Wohnungsbau gewinnt bei Anlegern an Bedeu-

tung, da er zuverlässige, wenn auch niedrige Renditen bietet 

¶ Wirtschaftsinstitute sehen: Der Wohnungsmarkt hat sich über 

alle Krisen hinweg als resilient erwiesen, daher wird mit mode-

raten Korrekturen  bei Rendite und Preisen gerechnet  

 

4.2.3 Bereits beabsichtigte Entwicklung  
 

Wohnungsbauprogramm bis 2025 

Das aktuelle Wohnungsbauprogramm ist in Abb. 4.2/4 dargestellt. 

In den Baugebieten mit rechtskräftigem B -Plan waren im Mai 2024 

rd. 2.315 WE noch als Reserve verzeichnet, also weder an die Be-

wohnerinnen und Bewohner verkauft noch vermietet. Hiervon ent-

fielen rd. 2.153 auf Mehrfamilienhäuser (MFH) und nur rd. 162 auf 

Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser (EDRH). Eine schnellere 

Vermarktung von EDRH gegenüber MFH ist üblich. Zwischen B-

Plan-Rechtskraft und Wohnungseinzug liegen bei EDRH häufig 

etwa 2 Jahre für Erschließung und Hausbau, bei MFH eher 3 Jahre 

wegen komplizierterer Vermarktung und Finanzierung.  

                                                                 

 
15 Ebd. 
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Abb. 4.2/4: Aktuelles Wohnungsbauprogramm bis 2025 

Wohnbaugebiete  

(Zahlen Stand 02/2025) 

WE  

gesamt 

davon 

MFH 

davon 

EFH 

B-Plan-Gebiete gesamt 7.495 6.466 1.029 

mit rechtskräftigem Bebauungsplan  4.360 3.590 770 

- davon Innenentwicklung  2.985 2.520 465 

- An der Schölke, Westliches Ringgebiet 50 10 40 

- Dibbesdorfer Straße-Süd, Querum 180 70 110 

- Heinrich-der-Löwe-Kaserne, Rautheim 675 405 270 

- Holzmoor -Nord, Querum 650 650 0 

- Mittelweg -Südwest, Nördl. Ringgebiet 540 520 20 

- Neue Mitte Lamme, Lamme 70 70 0 

- Nordanger, Nördliches Ringgebiet 440 415 25 

- Jütenring, Nördliches Ringgebiet  380 380 0 

- davon Außenentwicklung  1.375 1.070 305 

- Hinter dem Berge, Hondelage 60 0 60 

- Stöckheim-Süd, Stöckheim 435 305 130 

- Wenden-West, 1. BA.,Wenden 180 155 25 

- Wenden-West, 2. BA., Wenden 700 610 90 

    

mit Bebauungsplan im Verfahren  3.135 2.876 259 

- davon Innenentwicklung  2.040 1.986 54 

- Alte Gärtnerei, 1. BA. Rautheimer Str. 140 136 4 

- Campus-Nord Co-Living, Siegfriedviertel  200 200 0 

- Ernst-Amme-Straße, Westl. Ringgebiet 230 230 0 

- Feldstraße, 1. BA, Westliches Ringgebiet 320 320 0 

- Glogaustraße-Süd, Melverode 150 100 50 

- Holwedestraße, Westliches Ringgebiet 300 300 0 

- Umfeld Hauptbahnhof  700 700 0 

- davon Außenentwicklung  1.095 890 205 

- Rautheim-Möncheberg  800  760  40 

- Trakehnenstraße/Br. Bleek, Stöckheim 295 130 165 

    

Baugenehmigungen nach § 34 BauGB 1.294   

- 2020-2024 (erteilt)  1.094   

- 2024-2025 (jährlich 200 WE kalkuliert) 200   

 

Aktuelle Rahmenbedingungen 

Die Einflüsse des Ukraine-Krieges auf den Wohnungsmarkt sind 

weitreichend. Inflation und Energiepreissteigerungen sowie stark 

gestiegene Zinsen haben zu einer sinkenden Zahlungsbereitschaft 

geführt. Dies beendet eine lange Hochphase am Wohnungsmarkt 

mit starken Preissteigerungen. Die Folgen sind bereits spürbar: 

¶ Die Nachfrage nach Eigenheimen geht deutlich zurück 

¶ Kapitalanleger mit hoher Fremdfinanzierung steigen aus dem 

Markt aus 

¶ Bauträger und Wohnungsunternehmen stellen Bauvorhaben 

zurück, bis wieder Planungssicherheit besteht 

¶ Energieeffizienz steigt in die Kategorie der 3 Top-Merkmale für 

den privaten Wohnungskauf auf  
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Auch corona- und kriegsbedingte Lieferengpässe und Fachkräfte-

mangel im Bauwesen erschweren Neubauvorhaben. Sanierung, be-

sonders energetische, und Modernisierung gewinnen an Bedeutung.  

 

Neue Zielzahlen zur Schaffung von Baurecht 

Entsprechend den o.g. Empfehlungen der Wohnungsbedarfsprog-

nose strebt die Verwaltung an, die voraussichtlichen Bedarfe zwi-

schen mittlerer und obere r Prognose zu berücksichtigen. Als Zielzah-

len für das künftige Wohnungsbauprogramm werden gerundete 

Mittelwerte zwischen mittlerer und oberer Variante gesetzt. Insge-

samt soll von 2020 bis 2035 Baurecht für 12.200 Wohnungen er-

tüchtigt werden. Demnach soll z wischen 2022 und 2025 Baurecht 

für 3.600 Wohnungen geschaffen werden, danach 2026 bis 2030 

weitere 3.500 Wohnungen und zwischen 2031 und 2035 noch ein-

mal 3.000.  

 

Laut Gutachterbüro InWIS sind mit der oberen Prognosevariante po-

sitiven Effekte für die Stadt der kurzen Wege, das Stadtklima und die 

Wohnqualität verbunden. Darüber hinaus würde sich diese Entwick-

lung auch deutlich positiv auf den regionalen Flächenverbrauch 

durch kompaktere Bauweisen und den regionalen CO²-Fußabdruck 

durch umweltfreundlichere Verkehrsmittelnutzung auswirken. Die 

Wohnungsbauzielzahlen werden dennoch nicht an der oberen Vari-

ante ausgerichtet, da bis 2035 Baurecht für etwa 4.000 Einfamilien-

häuser zu schaffen (Å 280 pro Jahr) wäre. Im Zuge der FNP-Neuauf-

stellung  ist zu prüfen, ob dazu geeignetes Wohnbauland im Sinne ei-

ner ausgewogenen Gesamtstadt-Entwicklung bereitgestellt werden 

kann und soll.  

 

Informationen zur Wohnungsbedarfsprognose des Landes bis 2040 

und zu Wohnungsteilmärkten werden bis zum Vorentwurf ergänzt.  

 

4.2.4 Dichtekonzept Wohnungsbau  
 

Das Dichtekonzept Wohnungsbau16 ist neben den Bedarfsprogno-

sen (s. Wohnraumversorgungskonzept) der zweite wichtige Bau-

stein zur Ermittlung des künftigen Flächenbedarfs. Es wurde gemäß 

der folgenden ISEK-Maßnahmenbeschreibung erstellt und dem Rat 

der Stadt parallel zum Wohnraumversorgungskonzept zunächst mit-

geteilt:  

£Als eine Grundlage zur Steuerung der zukünftigen Flächeninan-

spruchnahme werden Zielwerte für die Dichteentwicklung von Stadt-

teilen, Quartieren und städtebaulichen Entwicklungsräumen definiert. 

Mit diesen Zielwerten könnten beispielsweise Aussagen zur beabsich-

tigten Einwohner-, Bebauungs- und Nutzungsdichte sowie zu ange-

strebten Nutzungsmischungen getroffen werden, die bei Neubaupro-

jekten als Orientierung dienen. Die Diskussion, was in welchen Stadt-

gebieten unter £angemessener® Verdichtung zu verstehen ist, wird da-

mit vom konkreten Projekt entkoppelt und in einen größeren Gesamt-

zusammenhang eingebettet.® (ISEK Braunschweig 2030, R.01.1.1). 

 

Allerdings wird hier auf Aussagen zu Nutzungsmischungen verzich-

tet, da diese individuell an jeweilige Entwicklungsflächen und ihre 

Umfelder anzupassen sind. Mit der kommenden Flächennutzungs-

plan-Neuaufstellung werden spezifische Annahmen für die Potenzi-

alflächen zur Nutzungsmischung vorgestellt.  

                                                                 

 
16 S. https://ratsinfo.braunschweig.de/bi/yw010.asp : Ds. 23-21913  
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Zuordnung von Stadtteilen zu Siedlungstypen 

Mit dem vom Rat 2016 beschlossenen ISEK-Zukunftsbild für Braun-

schweig wurden 17 unterschiedliche Siedlungsräume typisiert, mit 

Innenstadt, histor ischen und neuen Ringgebieten, Großwohnsied-

lungen, Siedlungen, gewachsenen Dorflagen, Arbeits- und Wissens-

quartieren sowie Grünzügen. Für das Dichtekonzept wurden diese 

angepasst und zu 12 Siedlungstypen weiterentwickelt. Diesen Sied-

lungstypen wurden 51 unterschiedliche, in der Bevölkerung auch na-

mentlich verankerte Stadtteile zugeordnet, die weitgehend den sta-

tistischen Bezirken entsprechen. Ziel war, im Hinblick auf den grund-

sätzlichen Siedlungscharakter, die bestehende bauliche Dichte und 

ggf. auch die vorhandene Infrastruktur möglichst vergleichbare 

Stadtteile zuzuordnen  (s. Abb. 4.2/5).  

Abb. 4.2/5: Siedlungstypen: (aus: Stadt Braunschweig 2016: Denk 

Deine Stadt ± Das Zukunftsbild für Braunschweig, S. 53) 

 

Mit der weiteren städtebaulichen Entwicklung im Zuge der Flächen-

nutzungsplan-Neuaufstellung können Stadtteile wie in der Vergan-

genheit auch neu zugeordnet werden. Bei Grenzfällen, wie z.B. in 

Volkmarode, wurden laufende Planungen bereits berücksichtigt. Ge-

genüber dem Zukunftsbild konnten die Ringgebi ete und die Groß-

wohnsiedlungen für das Dichtekonzept zusammengefasst werden. 

Dagegen wurden bei den Siedlungen und den Dorflagen Differen-

zierungen nötig. Gewerblich überformte Dörfer und einige Sied-

lungen der 20er bis 40er Jahre sowie Siedlungen in Grünzügen 
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werden sich städtebaulich nur noch sehr kleinteilig und in der Dichte  

des Umfelds weiterentwickeln, sodass ihnen keine Dichtewerte 

mehr zugeordnet werden brauchen. Die verbleibenden Siedlungen 

wurden nach ihrer bestehenden Dichte ± gering, mittel oder h och ± 

zugeordnet.  

Bei den meist eigenständigen Dorflagen rückt dagegen auch die 

Infrastruktur in den Vordergrund: Größere Dörfer mit mehr als 

3.000 Einwohnern verfügen meist über kleine Mehrfamilienhaus-

siedlungen und eine Grundversorgung mit Kita und Schule aber 

auch Lebensmittelnahversorgung, Ärzten und Dienstleistungen. 

Bei den kleineren Dörfern ist dies meist nur in Teilen vorhanden und 

zu halten. Vororte mit Stadtbahnanbindung an die Innenstadt sind 

bereits in der Vergangenheit meist deutlich dichter, großflächiger 

und vielfältiger besiedelt, sodass der Dorfcharakter deutlich in den 

Hintergrund tritt ± ähnlich wie bei den Siedlungen mit mittlerer bis hö-

herer Dichte. 

Der Bebelhof wurde aufgrund seiner sehr hohen städtebaulichen 

Dichte und der Verbindung zum Entwicklungsbereich Bahnstadt 

den Urbanen Ringgebieten zugeordnet. Das Siegfriedviertel wird 

mit dem angestrebten CoLiving -Campus weiterentwickelt und da-

her den Siedlungen mit höherer Dichte zugeordnet.  

Der £Zwischenstadt-Bereich® zwischen Querum und Gliesmarode 

wird verzahnt dargestellt, weil er von der Gemarkung her zu Glies-

marode gehört, die Baugebiete Holzmoor und Dibbesdorfer Str. 

Süd aber seitens Querum angebunden und integriert werden.  

 

Orientierungswerte des Dichtekonzeptes  

Städtebauliche Kennwerte für das Dichtekonzept sind durch-

schnittliche Geschossflächenzahlen (GFZ) und die maximale Anzahl 

der Vollgeschosse für die verschiedenen Stadtteile. Für Wohnbau-

potenziale geben zusätzlich aus den GFZ abgeleitete Wohnungs-

dichten eine leicht  verständliche Kenngröße. Abb. 4.2/6 stellt die 

Orientierungswerte dar.  

 

Abb. 4.2/6: Dichte-Orientierungswerte nach Siedlungstypen und Lage 

(Innenentwicklung oder Außenentwicklung) 

 

ISEK-Leitziel £Die Stadt kompakt weiterbauen® als Maøstab 

Die Höhe der Dichtewerte orientiert sich neben der bestehenden 

Bebauung und Baugebietsplanungen der letzten Jahre auch am 

Leitziel 1 des Stadtentwicklungskonzeptes £Die Stadt kompakt wei-

 max. Voll - 

geschosse*  

Mittlere Dichtewerte*  

 Ø Geschossflächenzahl**  Ø WE je ha NBL***  

Siedlungstyp   Innenent-

wicklung  

Außenent-

wicklung  

Innenent-

wicklung  

Außenent-

wicklung  

Innenstadt / Ringgebiete  5 1,5 ± 2,5  150 - 200  

Großwohnsiedlungen  5 1,0 ± 1,5  100 - 120 100 - 120 

Siedlungen höherer baulicher Dichte  4-5 0,9 ± 1,2 0,9 ± 1,0 90 - 100 70 ± 80 

Vororte mit Stadtbahn - / Bahnanschluss  4 0,9 ± 1,0 0,8 ± 1,0 70 - 80 60 - 70 

Siedlungen mittlerer baulicher Dichte  4 0,9 ± 1,0 0,8 ± 1,0 70 - 80 60 - 70 

Große Dörfer  3 0,7 ± 0,9 0,7 ± 0,9 50 - 60 50 - 60 

Siedlungen geringerer baulicher Dichte  3 0,7 ± 0,9 0,7 ± 0,9 50 - 60 50 - 60 

Kleine Dörfer  2 0,6 ± 0,8 0,6 ± 0,8 40 - 50 40 - 50 
      

*  in der verbindlichen Bauleitplanung zu beachten (Selbstbindung des Rates), begründete Ausnahmen möglich  

**  Bruttogeschossfläche (BGF) je Grundstücksfläche  

***  Wohneinheiten (Wohnungen) je Hektar (ha) Nettobauland  
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ter -bauen® und dem weiterhin hohen Bedarf besonders an Woh-

nungen und Gewerbeflächen. Bei den Ringgebieten dienen die in 

den Baugebieten des Nördlichen Ringgebiets und am Langen 

Kamp realisierten Dichten von rd. 180 bis 200 Wohneinheiten (WE) 

und GFZ von 1,75 bis 2,4 als Maßstab, bei den Großwohnsiedlun-

gen liegt das Quartier Alsterplatz mit 140 WE je ha und einer GFZ 

von über 2,0 eher leicht über der angestrebten Dichte. Dagegen 

werden die meisten abgeschlossenen Bebauungsplan-Vorhaben 

der letzten Jahre in den Siedlungen und Dorflagen wie bei der Dib-

besdorfer Straße Süd (35 WE je ha) oder Stöckheim-Süd (48 WE je 

ha) insgesamt nicht als kompakt genug eingeschätzt. Hierzu trägt 

besonders der noch hohe Anteil freistehender Einfamilienhäuser 

bei. Da in diesen Siedlungstypen im Sinne flächensparender Bau-

weise zukünftig verstärkt verdichtete Einfamilienhaus -Bautypen 

mit zwei bis drei Vollgeschossen statt einem benötigt werden, lie-

gen die GFZ-Orientierungswerte hier in der Regel höher als im bis-

herigen Flächennutzungsplan.  

 

Orientierung am und mögliche Abweichung vom Dichtekonzept  

Das Dichtekonzept schreibt den Stadtteilen zur Orientierung für 

künftige städte bauliche Entwicklungsprojekte einheitliche Dichte-

werte zu, obwohl fast alle Stadtteile keine einheitliche Dichte auf-

weisen. Sie verfügen meist über einen dichteren Kern und weitere 

Teilräume unterschiedlicher Dichte. Das gilt besonders für die ge-

wachsenen Dorflagen aber auch Siedlungen wie das Kanzlerfeld.  

 

Auch innerhalb der einzelnen Baugebiete sind unterschiedliche 

Dichtewerte weiterhin zu erwarten. Die Orientierungswerte bezie-

hen sich auf durchschnittliche Dichtewerte des Gesamtgebietes. 

Bei der einzelnen Projektplanung sind nennenswerte Abweichun-

gen vom Dichtekonzept z.B. im Bebauungsplan städtebaulich zu 

begründen. Wesentliche Gründe sind z.B.: 

¶ Einfügen in das Siedlungsumfeld: Beim städtebaulichen Konzept 

sollen sehr große Dichteunterschiede zu benachbarten Siedlun-

gen vermieden werden z.B. durch Abstufung der Dichte inner-

halb des Plangebietes oder Grünflächen an der Nahtstelle. Grö-

ßere Plangebiete rechtfertigen eine größere Abweichung von 

der umgebenden Dichte als kleinere Gebiete.  

¶ Stadtbildgestaltung : Städtische Gestaltungsziele für bedeut-

same Orte können eine höhere bauliche Dichte begründen, zum 

Beispiel die im ISEK verankerten Projekte £Urbanes Entree am 

Hauptbahnhof®17 und die Stadteinfahrten. 18  

¶ Unterbringung von überproportional kleinen Wohneinhei ten 

z.B. Sonderwohnformen für Studierende oder Pflegebedürftige  

¶ Qualität, Nähe und Auslastung vorhandener lokaler Infrastruktur  

wie Stadtbahn, Schulen, Einzelhandelsangebote 

¶ Umfangreiche Nicht -Wohn-Nutzungen im Baugebiet  können 

ggf. dazu führen, dass die GFZ höher oder die Wohndichte nied-

riger liegt als die Orientierungswerte.  

 

Selbstbindung der Stadt an das Dichtekonzept 

Die Stadt Braunschweig bindet sich mit dem Beschluss des Rates 

der Stadt an die Orientierungswerte des Dichtekonzeptes. Damit 

ist es fort an bei der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans so-

wie bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen.  

                                                                 

 
17 s. ISEK-Projekt 03.2  
18 s. ISEK-Rahmenprojekt 06 Braunschweigs Stadteingänge 
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Abb. 4.3/1 In Braunschweig sozial-

versicherungspflichtig Beschäf-

tigte nach Wirtschaftsbereichen 

(Aktualisierung zum Vorentwurf) 

 

 

4.3 Wirtschaft  und Arbeitsstätten  
 

 

4.3.1 Übersicht  
 

Braunschweig ist zentraler Teil einer europaweit bedeutenden In-

dustrieregion mit Schwerpunkt Mobilität. Die Stadt zeichnet sich 

neben der fortschreitenden Tertiärisierung und damit hohem Be-

schäftigtenanteil im Dienstleistungssektor auch durch einen immer 

noch hohen Anteil an Beschäftigten im produzierenden Gewerbe 

und im Handwerk aus. Zudem ist die Stadt das prägende Oberzent-

rum einer der forschungsintensivsten Regionen Europas. Die Ent-

wicklung der bestehenden Arbeitsstätten ist von zentraler Bedeu-

tung für die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Braunschweig. Für 

die Ansiedlung neuer Betriebe und Behörden ist neben dem Ange-

bot attraktiver Flächen für Gewerbe - und Dienstleistungsbetriebe 

in der Regel die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes insgesamt 

entscheidend. Ein ausreichendes qualitativ hochwertiges Flächen-

angebot ist darüber hinaus auch für die Entwicklung der Bestands-

unternehmen und -einrichtungen von hoher Relevanz. 

 
Prosperierender  Wirtschaftsstandort Braunschweig  
Der Standort Braunschweig lässt sich wie folgt beschreiben: 

¶ günstige Lage am Kreuz der europäisch wichtigen Ost-West-

Achse BeNeLux - Ruhrgebiet ± Berlin ± Osteuropa (A2 / Bahn) 

mit der an Bedeutung wachsenden Nord-Süd-Achse Süd-

deutschland ± Hannover - Hamburg (künftig auch mit A39 ) 

¶ hohe Kaufkraft: sie lag 2021 mit 7.685   pro Person 4 % über dem 

Landes- und 3 % über dem Bundesdurchschnitt19 (Aktualisierung 

im Vorentwurf)  

¶ hohe Arbeitsplatzzentralität: Rd. 68.300  in Braunschweig Be-

schäftigte (50,3%) pendeln in die Stadt, rd. 38.000 in Braun-

schweig Wohnende sind dagegen Auspendler (vgl. Abb. 4.2/X)20  

                                                                 

 
19 Gesamtkaufkraft, IFH 2020, lt. Gutachter Zentrenkonzept Einzelhandel 
20 Pendleratlas, Stand 06/2021 (https://statistik.arbeitsagentur.de )  

Öffentliche u. private Dienstleistungen  

 

 

Unternehmensdienstleistungen  

 

 
Handel, Verkehr, Lagerei, Gastgewerbe  

 

 

Produzierendes Gewerbe  

https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Interaktive-Statistiken/Pendleratlas/Pendleratlas-Nav.html

























































































































































